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B E G R Ü N D U N G 

(§ 9 (8) BBauG) 

Zum Bebauungsplan 02.35.01 (Neuaufstel1ung) - Geniner Straße

Fassung vom 8. 7. 1980 -

Der Bebauungsplan (Neuaufste1lung) ist gemäß § 8 (2) BBauG 
aus dem am 16. 12. 1965 von der Bürgerschaft beschlossenen 
und am 5. 7. 1966 durch den Minister für Arbeit, Soziales 
und Vertriebene genehmigten Flächennutzungsplan entwickelt 
worden. 

1. RECHTSGRUNDLAGEN 

- Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung der Bekannt
machung vom 18. August 1976 (BGBl. I, s. 2256, geän
dert durch Art. 9 Nr. 1 Vereinfachungsnovelle vom 
03. 12. 1976, BGBl. I, s. 3281 und Art. 1 des Gesetzes 
zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung 
von Investitionsvorhaben im Städtebaurecht vom 06. 07. 
1979, BGBl. I, S. 949 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(BauNVO) vom 15. 9. 1977 (BGBl. I S. 1763) 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne so
wie über die Darstellung des Planinhaltes (PlanzVO) 
vom 19. 1. 1965 (BGBl. I S. 21) 

- Gesetz über die baugestalterischen Festsetzungen vom 
10. 4. 1969 (GVOB1. Schl.-H. s. 59) in Verbindung mit 
§ 1 der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes
baugesetzes vom 9. 12. 1960 (GVOB1. Schl.-H. s. 198) 

Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale, in der Fassung 
vom 18. September 1972 (GVOB1. Sch1.-H. S. 165). 
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2. PLANGEBIET 

Der räumliche Geltungsbereich liegt im Stadtteil St. 
JUrgen, Gemarkung Lübeck-St. Jürgen, Flur 8 und 9. 

Er erfaßt nachstehende Grundstücke: 

Charlottenstraße Nr. 31, 33, 
Possehlstraße Nr. 5, 
Geniner Straße Nr. 16 - 36 sowie folgende Flurstücke: 
Flur 8: 16/9.tlw., 24/18, 26/6; 77/5 (Geniner Straße 

Nr. 16a), 24/7 {Geniner Straße Nr. 14a), 26/5, 
29/Btl\'t., 77/4.tlw. 

Auf das Grundstücksverzeichnis wird verwiesen. 

3. STÄDTEBAULICHE :t-1A.SSNAHMEN 

3;1 ~!~~~r!B~-~~!~~!~~g-~~-~~~~~g 

P~ der Geniner Straße befindet sich eine zwei- bis 
dreigeschossige; scnufzwi.t!'dig·e -~: Bebauung der Jahr
hu_Tldertwende und. der Zwanziger Jahre in 11 abweichender 
Bauweise", d. h. , z. T. als einsE;i tige · Grenzbebauung u.z .. ,~ 
als -B~~uung mit sehr geringen Bauwichen von ca. ·· 
1 - 2 m. Das Gebiet ist als "Allgemeines \Afohngebietn 
anzusehen. Die Flächen westlich der Bebauung Geniner· 
Straße Nr. 16 - 36 sind bisher unbebaut geblieben 
und · im Flächennutzungsplan als Wo~Tlbauflächen 
dargestellt. Über die Geniner Straße .ist das _Wohn- . 
bauge'Q:,t~t _ an Hauptverkehrsstraßen wie die 
Possehlstraße und die Kronsforder Allee angeschlossen. 

Im Gelt~gsbereich liegen ein Bolzplatz von ca. 2 3.900 m und ein Kinderspielplatz von ca. 2.350 m . 
Beide Plätze dienen u.a. auch der Versorgung der 
UJr.liegenden Gebiete und sind somit z.T. ala übe::--:
örtliche Grünflächen anzusehen. Die anschließenden 
umfangreichen Sportflächen der Lübecker Turnerschaft 
haben einschließlich einer2Sporthalle eine Ge
samtfläche von ca. 33.500 m • Ein ebenfalls im 
Geltungsbereich liegendes Grundstück des Lübecker 
Ruderklubs mit Klubhau2 und Bootslagerhallen hat 

_. eine __ Größe __ yon_ 2. 300 __ m __ • _____ _ 

3.2 ~!§h~r!B~-E~§~§~~~~g~~ 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 02.35.01 
(Neuaufstellung) erfaßt eine ca. 5 m -breite Teilfläche 
des Durchführungsplanes 02.35.00 (37) an der geplanten 
Theodor-Heuß -Straße. 

Die in diesem Teil des Geltungsbereiches getroffenen 
Festsetzungen (überwiegend private Grünflächen) werden 
aufgehoben. Die nunmehrigen Festsetzungen (überwiegend 
Straßenverkehrsfläche) treten an die Stelle der bis
herigen. 
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3.3 ~!~-~~~-~!~~~~~~!~!!~~~ 
Der Bebauungsplan wird au~gestellt, um zentrumsnahme Wohnun
gen zu scha~~en. Er soll die städtebauliche Ordnung des be
reits bebauten Teiles des Geltungsbereiches sichern und die 
Rechtsgrundlage ~ür die Erschließung und Bebauung des bisher 
unbebauten, im Flächennutzungsplan als Wohnbau~läche darge
stellten Geländes bilden. Hierzu werden u. a. die ~ür die 
verkehrs- und versorgungstechnische Erschließung er~orderli
chen Flächen sowie Art und Maß der baulichen Nutzung der 
Grundstücke ~estgesetzt. 

3.4 Planinhalt 

Für die Bebauung an der Geniner Straße ist eine Erhal
tung des Bestandes vorgesehen. Auf den bisher unbebaut· 
gebliebenen Flächen wird eine Erschließungsstraße und""" 
e_i:n_e_ Beb~1"1~11.g !_~_:--:St"~!=Itebaülich di~~erenzierter-~·---. 
(}J;~ederung ents.tehen~ ._· · .: Bei überwiegend drei bis 
vier Vollgeschossen sind somit ca. 85 Wohneinheiten un
terschiedlicher Größe möglich. 

Es besteht in Lübeck ein besonderer Bedar~ nach "\fohnun
gen ~ür Berechtigte nach dem II. Wohnungsbaugesetz (so
zialer Wohnungsbau), insbesondere für kinderreiche Fa
milien und junge Ehepaare. Die angestrebte Lückenbe
bauung für den sozialen Mietwohnungsbau ist kaum noch 
realisierbar, da Grundstücke dieser Art sich vorwiegend 
in Privafhand be~inden. Durch die geforderten Bodenpreise 
und die teilweise unwirtschaftliche Bebauungsmöglichkeit, 
sind die für den sozialen Wohnungsbau zu vertretenden 
Mieten nicht zu erreichen. Es ist daher notwendig, stadt
nahe Gebiete wie das an der Geniner Straße (Theodor-Heuss
Straße} für den allgemeinen sozialen Wohnungsbau zu nut-
zen, zumal zu er-t.rarten ist, daß die Erschließungskosten 
hier relativ niedrig sein werden und somit die von der 
Landesregierung vorgeschriebene Kostenmiete erreicht 
werden kann. Aus den vorgenannten Gründen ist es erfor
derlich,Flächen festzusetzen, auf denen nur Wohngebäude, 
die mit Nitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert wer
den könnten, errichtet werden dürfen. 

Der zur Zeit bebaute und unbebaute Teil des Geltungsbe
reiches (mit Ausnahme der Sport-, Spiel- und Grünflächen) 
wird in dem Bebauungsplan als WA-Gebiet festgesetzt, um 
die vorhandene Struktur zu erhalten sowie der städtebau
lichen Zielsetzung des Flächennutzungsplanes zu ent
sprechen. 

3 .. 4. 2 ~::~~~!~=~~~~ 

Neb~:m der neu zu bauenden· Erschließungsstraße ( The-
odor-Heuss-Straße), für die eine Fahrbahnbreite von 5,5 m 
sowie ein einseitiger Gehweg von 2,35 m Breite vorgesehen 
ist und de.n_ ausgew·ies9.nen Parkplätz~~,Ji.egem_~.i:~~~~i.:::=:-:::~' ·-=--

'"'.teren.O:.ierk.f.i~·rsi'lächen :ÜTi .. ~i~tirigsbereiC:h"-:ctes._Bebaüu:n.g~~: 
planes. Die angrenzenden Straßen sind 
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mit Ausnahme der Privatstraße, Kurt-Schumacher-Straße, 
ausgebaut und den heutigen Verkehrsbedingungen angepaßt. 

3.4.3 ~E~~~=2-~E!!!:-~~-~~~!!~=~=~ 
Im Geltungsbereich be~inden sich um~angreiche Sport
und Spiel~lächen, die in vollem Um~ang erhalten blei
ben (siehe 3.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung) und 
auch bei einem Neubauvolumen von ca. 85 Wohneinheiten 
größenmäßig den gesetzl~chen An~orderungen entsprechen. 

Der ·zu der Bebauung an der Kurt-Schumacher-Straße (au
ßerhalb des·Geltungsbereiches) gehörende Kinderspiel
platz wird durch die Anlage eines ~ür die Neubebauung 
notwendigen Garagenho~es gering~ügig verkleinert. Die 
an der nordwestl. Geltungsbereichsgrenze gelegene Grün
~läche des LRK erhält eine wassergebundene Zweckbestim
mung. 

3.4.4 ~~~E!~tze, Stellplätze und Garagen ----------------------------
Ö~~entliche Parkplätze sind in ausreichender Anzahl_ in 
Lan~sau:s~ellung entlang der Geni~er Straße vorhanden 
sow1:= f"!r- dT"e Neubebauung· entla-ng -der_,.Th.eödor-Heuss-.;;.-
Straße_·~-un:a· im Bere·:Li:h>der Wendeanlage. geplant. · 

-
Stellplätze und Garagen werden ~ür die Bebauung an der 
Geniner Straße im Untergeschoß, ~ür die Neubebauung 
ober- und unterirdisch auf den im Bebauungsplan gekenn
zeichneten Flächen untergebracht. 

3.4.5 ~=!~~!~~~~~~~~=~~!!~=~ 
Da es sich bei der Bebauung an der Geniner Straße um 
~chut~\Vürdig~ Bauten der Jahrhundertwende und der 
Zwanziger Jahre handelt, die mit denen der gegenüber
liegenden Straßenseite sowie des südlich angrenzenden 
Wohnviertels eine Einheit bilden, setzt der Bebauungs
plan ~ür Veränderungen und Neubauten Gestaltungsvo~
schriften fest. 

Für die in unmit.telbarer Nähe entstehende·. Neubebauung 
an der Theodor-Heu:ss-Straße werden einige grundlegende 
Gestaltungsvorschriften festgesetzt, die die Einfügung 
in die o. g. stark differenzierte Bebauung gewährleisten. 

3.4.6 Schallschutzmaßnahmen 

Die Lärmimmission, verursacht durch die·Verkehrsbelast
ung der Possehlstraße, macht ~ür die den Sport- und 
Spiel~lächen zugewandte Seite der Neubebauung an der 
Theodor-I!itl.S~~Straß.e ·Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
Diese sind in Form von Schallschutzfenstern sowie ei
ner Grundrißgestaltung, die die Lärmquelle berücksichigt, 
vorzunehmen, um die in der Vornorm 18005 - Schallschutz 
im Städtebau - festgelegten Richtwerte einzuhalten. 
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3.4.7 ~~r~2~~~~~g~2~r~!2~ 
EiD:}.'e~l der i.m _ Bebauungsplan 
~·-··. · _ ; festgesetzten Sportflächen 
liegt im Überschwemmungsbereich der 
Ostsee mit einer max._ Uberflutungshöhe 
von 3,87 m ü. N.N. -_- ---~--- .. ·- ,_ .. --· -· --

--~ t - . - ~ ..... -.-.... • : ~ .-,- . 

Nur bei einem ungünstigen Rückstau der 
Kanal-Trave auf die o.g. Höhe würde es 
zu einer teilwe~en Überflutung der ge
kennzeichneten Flächen kommen. Im Über
schwemmungsbereich sind keine Wohnbauten 
geplant. 

§~~~~~2~~~!2~~-Y~rg~~!2~~~~r~~ 

Allgemeines Wohngebiet ca . 20.000 m2 

. - -

Gesamtverkehrsfläche ca. 2.650 m2 
(Theodor-Heuss-Straße) 

Gesamtgrünfläche .ca 2 ~00 m2) ca. 42.000 m2 

r~r;Yl'tHä~!t Ca~~'). 5Üö~ ~) 
Bolzplatz ca. 3.900 m ) 

m2) Kinderspielplatz ca. 2.300 

Wohneinheiten ca. 30 ?alt? ca. 85 neu 
ca. 115 (gesamt) 

Einwohner (\o'lE X 3) ca. 90 
ca. 255 
ca. 345 (gesamt) 

Stellplätze und Garagen ca. 152 
öffentliche Parkplätze ca. '43 
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. 4. ~I)J3SNA.ill1:FN ZUR ORDNUNG DES GRill.TD UND BODENS 
. . 

Die B~reitstellung des für die Nutzu_~g zu öffentlichen 
Zwecken festgesetzten, in Privathand befindlichen Ge
ländes soll möglichst durch freih~~digen Erwerb· erfolgen. 
F...il.fsweise können Enteignungen, Grenzregelungen und Grund
stücksumlegungen vorgenommen werden. Die einzelnen Maß
nahmen ergeben sich aus dem Gr~dstücksverzeichnis. 

So~ern sich aufgrund des rechtsverbindlichen Bebau-
ungspla.."'l~e.s . Nutzung:;i.;eschränklmgen ergeben 
sollten, die sich als enteignenqe::.·:~/.'<.- ~.c::· Eingriffe 
im Sinne des Artikels 14 des Grundgesetzes darstellen, 
wird auf Antrag eine Entschädigung nach den Grund
sätzen des Bundesbaugesetzes gewährt werden. .. 

4.2 Übernahme ---------
Grundstücke, die infolge der Festsetzungen des Bebau-
ungsplan:Ss _. nicht mehr bebaut werden können, 
obwohl das früher der Fall war, werden auf Antrag · 
der Eigentümer durch die Hansestadt Lübeck nach ·den 
Grundsätzen des Bundesbaugesetzes übernommen. 

5. VER- UND ENTSORGUNGSMAl SSNAHMEN 

5.1 In der Geniner Straße sind Lelt~gen für_ Wasß~r;. Gas, 
Elektr~:z:i-tät _und Telefon- sowie Schmutz-- und· Regen-· 
wäs.serTä-i tungen vorhanden. 

In der geplanten Theodor-Heuß;-Straße sind. alle zuvor 
genannten Leitungen v~rgesehen. 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem mit Anschluß 
an die Vorfluter im Sportplatzgelände der Lübe.cker 
Turnerschaft ?-n _de~_ c:p.a~:L.Q_t"!:.en.st_~$...ße_. ___ . ___________ . 

5.1.1 Die vorgenannten Maßnahmen zur Entwässerung sind im 
Zusammenhang mit dem Bemühen der Hansestadt Lübeck 
zu sehen 
a) die Sanierung und Erweiterung des zentralen Klär

werkes vorzunehmen und 
b) das vielfach noch vorhandene Mischsystem auf das 

Trennsystem umzustellen. 
Zum weiteren Ausbau des Zentralklärwerkes sind im In
vestitionsplan 1980-1984 insgesamt 20,85 Mio. DM vorge
sehen. Mit den~Baumaßnahmen soll 1981 begonnen werden. 
Insgesamt sind für die Stadtentwässerung und damit für 
die Abwasserbeseitigung im Investitionsplan 1980-1984 
92 1 281 Mio DM, d.h. rd. 18,5 Mio DM/Jahr enthalten. 

5.2 Standflächen für Müllbehälter -----------------------------Die Abfallbeseitigung wird durch das Amt für Stadtreini
gung und Marktwesen vorgenommen. Die Standplätze für Ab
fallbehälter sind entsprechend den Vorschriften der Ab
fallbeseitigungssatzung der Hansestadt Lübeck auf den 
Baugrundstücken unterzubringen. 
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6. ÜBERSCHLÄGLICH EID:IITTELTE KOSTEN~ DIE VORAUSSICHTLICH 
DER HANSESTADT LÜBECK IM GELTUNGSBEREICH DE:$ BEBAUUNGS-
PLANES ' ENTSTEHEN 

6.1 Für Straßenbau ohne Grunderwerb 
Für den Einbau der Regenwasser-
leitungen 
Für den Einbau der Schmutzwasser-
leitungen 

6.2 Baumpflanzungen 
Herstellung einer \ITegever
bindung - Possehlstraße -
Theodor-Heuss-Straße - mit 
Änderung der bestehenden 
Kinderspielplatzanlage 

6.3 Legung von Steuer-, Mittel
spannungs- und Niederspannungs
kabeln 
Errichtung einer Trafostation 
Verlegung von Gas- und 'Hasser
leitungen 

Gesamt 

ca. DM 370.000,--

ca. DM 130.000,--

ca. DM 100.000,--

ca. DM 2.500,--

ca. DM 5.000,--

ca. DivT 98.500,--

ca. DM 52.000,--

ca. DM 68.000' __ . 

ca. DM 826.000,--
------------------------------------------

Die anfallenden Kosten werden aus Haushaltsmitteln der Stadt 
gedeckt. 

61 - ~tadtplanungsamt 
Lübeck, den 8.:.: 7. 19'80 
v.Rü/H. 

Lübeck, den 7. 9. 1981 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Stadtplanungsamt 

...."._ ........ Im Auftrag 




